
 Seite 1 von 1 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung 611/122/2016 
 

Bebauungsplan Nr. 306 B der Stadt Erlangen - Teile des Quartiers Lorlebergplatz - 
hier: Fraktionsantrag Nr. 030/2016 der Erlanger Linke zum Billigungsbeschluss 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

19.04.2016 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

19.04.2016 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
-- 
 
 

I. Antrag 
 

1. Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
 

2. Der Fraktionsantrag Nr. 030/2016 der Erlanger Linke ist damit bearbeitet. 
 
 
 

II. Begründung 
 

Die Erlanger Linke beantragt folgende Änderung zum TOP BP 306 B: 
 
In die Ziele der Planung soll die Verhinderung einer „Aufwertung“ (auch „Gentrifizierung“ ge-
nannt) aufgenommen werden. Die Verwaltung wird aufgefordert, hierfür geeignete Regelungen 
vorzuschlagen wie z.B. Milieuschutzsatzung, Zweckentfremdungsverordnung, etc. 
 
Stellungnahme: 
 
Die im Fraktionsantrag der Erlanger Linke genannten Ziele sind nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplans Nr. 306 B. Dieser regelt ausschließlich die Zulässigkeit bzw. Nichtzulässigkeit von 
Vergnügungsstätten. Das hierfür gewählte Instrument eines einfachen Bebauungsplans nach 
§ 9 Abs. 2 b des Baugesetzbuchs lässt auch keine anderen Regelungsmöglichkeiten zu. Der 
Erlass einer Milieuschutzsatzung oder einer Zweckentfremdungsverordnung ist nicht Gegen-
stand dieses Bebauungsplans.  

 
 
Anlagen: Fraktionsantrag Nr. 030/2016 der Erlanger Linke 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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